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des Vorsitzenden, dem Sekretär und den Mitgliedern. In den 
Städten und Gemeinden richtet sich die Zusammensetzung der 
Räte nach der Größe der Stadt bzw. Gemeinde. Die Mitglie
der des Rates sollen Abgeordnete sein.

(3) Die Räte sind kollektiv arbeitende Organe. Für die kol
lektive Tätigkeit, die Vorbereitung der Beschlüsse und deren 
Durchführung ist jedes Mitglied des Rates gegenüber der 
Volksvertretung und dem Rat persönlich verantwortlich.

(4) Im Auftrag der Volksvertretungen leiten die Räte den 
staatlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aufbau 
in ihrem Verantwortungsbereich auf der Grundlage der Be
schlüsse der Volksvertretung und der übergeordneten Staats
organe. Sie haben im Zusammenwirken mit den Kommissio
nen die Tagungen der Volksvertretungen gründlich vorzube
reiten. Sie sind dafür verantwortlich, daß die für die Be
schlußfassung erforderlichen Informationen rechtzeitig erar
beitet und zur Verfügung gestellt werden, exakte Analysen 
und Berechnungen den ■ Entscheidungsvorschlägen zugrunde 
liegen und die fortgeschrittensten Erfahrungen ausgewertet 
und genutzt werden.

(5) Die Räte haben das Recht, auf der Grundlage der 
Rechtsvorschriften und der Beschlüsse der Volksvertretung 
über alle Angelegenheiten, die ihr Territorium und seine 
Bürger betreffen, zu entscheiden, soweit nicht die ausschließ
liche Kompetenz der Volksvertretung gegeben ist. Die Be
schlüsse der örtlichen Räte können durch die zuständigen 
Volksvertretungen, die übergeordneten Räte und den Mini
sterrat aufgehoben werden.

§9

Verantwortung des Ministerrates 
für die Arbeit der örtlichen Räte

(1) Der Ministerrat ist für die Anleitung und Kontrolle der 
Räte der Bezirke verantwortlich und sichert das einheitli
che Wirken der örtlichen Räte zur Verwirklichung der Poli
tik des sozialistischen Staates. Die Räte der Bezirke sind in 
die Ausarbeitung solcher Beschlüsse einzubeziehen, die die 
materiellen, sozialen und kulturellen Erfordernisse ihrer Ter
ritorien berühren.

(2) Der Ministerrat sichert zur Herbeiführung der Überein
stimmung der territorialen und der zweiglichen Entwicklung 
das Zusammenwirken der zentralen Staatsorgane und der 
Räte der Bezirke und trifft grundsätzliche Entscheidungen, in 
seinem Auftrag organisiert die Staatliche Plankommission, 
daß bei der Ausarbeitung der Pläne der Zweige und Terri
torien deren Übereinstimmung herbeigeführt wird, und kon
trolliert die Berücksichtigung der territorialen Erfordernisse 
bei der Plandurchführung.

Arbeitsprinzipien der örtlichen Räte

§10

(1) Die örtlichen Räte werden durch den Vorsitzenden ge
leitet. Der Vorsitzende des Rates ist dafür verantwortlich, daß 
die Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse, die Gesetze der 
Volkskammer und die Verordnungen und Beschlüsse des 
Ministerrates sowie die Beschlüsse der übergeordneten Volks
vertretungen und ihrer Räte ausgewertet und der gesamten 
Arbeii zugrunde gelegt werden. Er hat die kollektive Arbeit 
des Rates zu gewährleisten. Er ist berechtigt, den Mitgliedern 
des Rates, den Leitern der Fachorgane des Rates und den 
Leitern der dem Rat unterstellten Betriebe und Einrichtungen 
Weisungen zu erteilen und deren Durchführung zu kontrol
lieren. Er ist für die Arbeit mit den Vorsitzenden der Kom
missionen der Volksvertretung verantwortlich.

(2) Die Mitglieder des Rates leiten die ihnen vom Rat über
tragenen Aufgabengebiete. Sie gewährleisten durch ihre An
leitung und Kontrolle, daß die zu ihrem Aufgabengebiet ge
hörenden Fachorgane, Betriebe und Einrichtungen die ihnen 
übertragene Verantwortung für die Durchführung der Be
schlüsse voll wahrnehmen. Im Rahmen ihrer Kompetenz 
sind sie berechtigt, Weisungen zu erteilen.

(3) Die Mitglieder des Rates sind verpflichtet, die Be
schlüsse der Partei der Arbeiterklasse, die Gesetze der Volks
kammer und die Verordnungen und Beschlüsse des Minister
rates sowie die Beschlüsse der Volksvertretung und des Rates 
vor den Bürgern zu erläutern und mit ihnen ihre Durchfüh
rung zu beraten.

§11

(1) Der Rat hat die nachgeordneten Räte bei der Durchfüh
rung ihrer Aufgaben anzuleiten, zu unterstützen und zu kon
trollieren. Er hat sich dabei auf die Vermittlung der fortge
schrittensten Erfahrungen und die sachkundige Hilfe bei 
ihrer Anwendung zu konzentrieren.

(2) Der Rat hat die nachgeordneten Räte in die Vorberei
tung von Entscheidungen, die Auswirkungen auf die gesell
schaftliche Entwicklung im Verantwortungsbereich der nach
geordneten Räte haben, einzubeziehen.

(3) Dem Vorsitzenden des Rates obliegt die Anleitung und 
Kontrolle der Vorsitzenden der nachgeordneten Räte. Er ist 
berechtigt, den Vorsitzenden der nachgeordneten Räte Wei
sungen zu erteilen. Bezüglich der Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke obliegen diese Aufgaben und Rechte dem Vorsitzen
den des Ministerrates.

§12

(1) Der Rat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben Fachor
gane. Er legt die Aufgaben der Fachorgane fest und kontrol
liert ihre Tätigkeit. Die Fachorgane werden nach dem Prin
zip der Einzelleitung bei kollektiver Beratung der Grundfra
gen des Aufgabengebietes geleitet.

(2) Im Auftrag des Rates verwirklichen die Fachorgane die 
Anleitung und Kontrolle der dem Rat unterstehenden Be
triebe und Einrichtungen. Die Leiter der Fachorgane sind be
rechtigt, im Rahmen der ihnen übertragenen Kompetenz den 
Leitern der dem Rat unterstehenden Betriebe und Einrich
tungen Weisungen zu erteilen. Sie sind verantwortlich für 
eine wissenschaftlich begründete Vorbereitung von Entschei
dungsvorlagen für den Rat. Die Fachorgane haben die Erfül
lung der Beschlüsse, insbesondere des Planes, gründlich ein
zuschätzen, fortgeschrittene Erfahrungen auszuwerten und 
mit den Bürgern wichtige Fragen der Beschlußvorbereitung 
zu beraten. Sie haben die Durchführung der Beschlüsse der 
Volksvertretung und des Rates zielgerichtet zu organisieren 
und zu kontrollieren, die Durchsetzung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit sowie die Festigung der Sicherheit und Ord
nung zu gewährleisten. Die Leiter der Fachorgane sind dafür 
verantwortlich, daß die Mitarbeiter sich gegenüber den Sor
gen und Wünschen der Bürger aufmerksam verhalten und 
deren Angelegenheiten gewissenhaft und sorgfältig bearbei
ten. Sie sichern, daß in den festgelegten Fristen eine klare 
Entscheidung getroffen wird.

(3) Die Fachorgane unterstehen ihrem Rat und dem zu
ständigen Fachorgan des übergeordneten Rates bzw. dem zu
ständigen Ministerium oder einem anderen zentralen Staats
organ. Die übergeordneten Leiter leiten die Fachorgane an, 
unterstützen sie bei der Durchführung ihrer Aufgaben, ver
mitteln ihnen fortgeschrittene Erfahrungen und beziehen sie 
in die Entscheidungsvorbereitung ein. Sie haben das Recht 
der Kontrolle über die Tätigkeit der Fachorgane. Die Beru
fung und Abberufung der Leiter der Fachorgane hat durch


